
 
 
 
 
Allgemeines: 
•  Der Aufbau der Stände bzw. die Einrichtung der 
Verkaufsflächen kann am Veranstaltungstag 
morgens ab 7:30 Uhr erfolgen und muss mindestens 
eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn 
abgeschlossen sein. Die Autos sind sofort nach dem 
Entladen auf den umliegenden öffentlichen 
Parkplätzen abzustellen. Teilnehmer, die später 
als 9:00 Uhr erscheinen, haben keinen Anspruch 
auf den eingeplanten oder bereits zugesagten 
Standplatz. Um pünktliches Erscheinen wird daher 
gebeten. 
•  Die Öffnungszeiten unserer Veranstaltungen 
entnehmen Sie bitte der Terminvorschau. Während 
dieser Zeit muss jeder Teilnehmer anwesend sein 
und seine Waren zum Kauf anbieten. Vor Marktende 
darf nicht mit dem Einpacken oder dem Abtransport 
der Waren begonnen werden. 
•  Wir behalten uns das Recht vor, vor Marktaufbau 
eine Kaution von € 20 als sogenannte Müllkaution 
zu erheben. Nach Marktende wird die Kaution in bar 
zurückgezahlt, wenn der Platz ordnungsgemäß 
hinterlassen wird. Bitte halten Sie dieses Geld 
passend bei Ihrer Ankunft bereit. 
•  Die Zuweisung der Standplätze erfolgt durch den 
Veranstalter oder seine Mitarbeiter vor Ort.  
•  An jedem Verkaufsstand bzw. Ausstellungsstand 
ist gut sichtbar ein Namensschild mit vollständiger 
Adresse des Anbieters anzubringen. 
•  Jeder Teilnehmer darf nur seine angemeldeten 
Waren zum Verkauf anbieten. Änderungen des 
Sortiments können nur nach vorheriger Absprache 
erfolgen. 
•  Die Mindeststandgröße beträgt Zwei laufende 
Meter. Die gebuchte Meterzahl darf nicht durch 
Hinzustellen von Tischen, Kisten, Ständern etc. 
überschritten werden. Bei Nichtbeachtung werden 
weitere Kosten vor Ort in bar kassiert. 
•  Je nach Veranstaltung besteht die Möglichkeit, 
Tische und Stühle auszuleihen bzw. sind bereits in 
den Teilnahmegebühren enthalten. 
•  Die Durchgänge vor und zwischen den Ständen 
sind unbedingt freizuhalten. Rettungswege und 
Feuerlöscher dürfen auf keinen Fall zugestellt 
werden. 
•  Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ist 
das Rauchen untersagt! 
•  Stromanschlüsse können je nach Veranstaltung 
zur Verfügung gestellt werden. Für ausreichende 
Beleuchtung hat jeder Teilnehmer selbst zu 
sorgen. Mitgebrachte Verlängerungskabel, 
Lampen, Strahler etc. müssen den 
Sicherheitsbestimmungen entsprechen. 
•  Sämtlicher anfallender Müll ist selbständig zu 
entsorgen und mit nach Hause zu nehmen. Bitte 
verlassen Sie Ihren Standplatz und das 
angrenzende Umfeld besenrein. 
 
Haftung & Zahlungsbedingungen: 
• Werden behördlich erteilte Genehmigungen – aus 
welchen Gründen auch immer – geändert oder 
eingeschränkt oder wird eine beantragte 
Genehmigung nicht oder nur eingeschränkt erteilt, 
so ist der Veranstalter nach seiner Wahl 
berechtigt, die Veranstaltung abzusagen oder 
entsprechend der tatsächlich erteilten 
Genehmigung durchzuführen. Sagt der 
Veranstalter die Veranstaltung ab, so entstehen 
hierdurch dem Teilnehmer keinerlei 
Schadensersatzansprüche gegen den 
Veranstalter. Der Veranstalter ist jedoch bei 
Nichtdurchführung der Veranstaltung 
verpflichtet, gezahlten Mietzins gutzuschreiben.  
 
• Sollte der Markt aus zwingenden Gründen, die 
der Veranstalter oder der Vermieter nicht 
verschuldet haben, abgebrochen werden müssen, 
können keine Regressansprüche geltend gemacht 
werden.•  Ferner kann kein Schadensersatz 
gefordert werden, wenn die allgemeine 
Stromzufuhr unterbrochen ist. 
•  Für Schäden an Personen oder an Gegenständen, 
die durch den Aussteller selbst oder durch seinen 
Stand verursacht werden, haftet der Verursacher 
uneingeschränkt selbst. 

 
Zahlungsbedingungen: 
•  Mit dem Erhalt der Buchungsbestätigung 
entsteht für Aussteller und Veranstalter ein  
 
 
rechtsverbindlicher Vertrag. Dies gilt sowohl für 
Online-Anmeldungen als auch für Anmeldungen, die 
auf dem Postwege eingehen. Die Rechnungsstellung 
erfolgt 6 Wochen vor dem Veranstaltungstermin. 
•  Das Standgeld muss in voller Höhe bis 4 Wochen 
vor jeder Veranstaltung auf das angegebene Konto 
eingegangen sein.  
Barzahlungen am Veranstaltungstag können 
vereinbart werden, obliegen jedoch einer 
zusätzlichen Gebühr von € 10,-- 
•  Eine Stornierung der Anmeldung ist innerhalb 
von 10 Tagen nach Erhalt der 
Buchungsbestätigung/Rechnung kostenlos 
möglich. Bei späterer Stornierung ist in jedem Fall 
eine Bearbeitungsgebühr von € 20,-- fällig. Bei einer 
Stornierung innerhalb einer Frist von 4 Wochen 
vor der Veranstaltung ist der halbe 
Rechnungsbetrag zu zahlen. Bei einer Stornierung 
innerhalb einer Frist von 3 Wochen vor der 
Veranstaltung ist der Rechnungsbetrag in voller 
Höhe zu zahlen. 
 
Sonderregelungen: 
• Der Veranstalter ist berechtigt, Fotografien, 
Zeichnungen, Film- und Videoaufnahmen vom 
Ausstellungsgeschehen, von den 
Ausstellungsbauten und –ständen und den 
ausgestellten Gegenständen anfertigen zu lassen 
und für Werbung und Presseveröffentlichungen zu 
verwenden, ohne das der Aussteller aus 
irgendwelchen Gründen Einwendungen dagegen 
erheben kann. Das gilt auch für Aufnahmen, die 
Presse oder Fernsehen mit Zustimmung des 
Veranstalters direkt anfertigen.  
• Die allgemeine Bewachung der Ausstellung vor 
und nach den offiziellen Öffnungszeiten übernimmt 
der Veranstalter ohne Haftung für Verluste oder 
Beschädigungen, es sei denn sie beruhen auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für die 
Beaufsichtigung und Bewachung des Standes 
während der allgemeinen Öffnungszeiten ist der 
Aussteller selbst verantwortlich. Dies gilt auch 
für die Auf- und Abbauzeiten. 
 
Salvatorische Klausel 
•  Sollte eine Bestimmung dieser 
Ausstellungsbedingungen unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so   berührt dies 
die Wirksamkeit der übrigen 
Ausstellungsbedingungen nicht. Die Parteien 
verpflichten sich in einem derartigen Fall, eine 
wirksame und durchführbare Bestimmung zu 
vereinbaren , die dem Zweck der zu ersetzenden 
Bestimmungen im Sinne der 
Ausstellungsbedingungen soweit wie möglich 
entspricht; dasselbe gilt für etwaige Lücken in den 
Ausstellungsbedingungen.  
 
Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
•  Auf das Vertragsverhältnis wird die Anwendung 
deutschen Rechts vereinbart. Gerichtsstand für 
alle Rechtstreitigkeiten aus diesem 
Vertragsverhältnis  ist Aachen.  Dies gilt auch für 
den Fall, das Ansprüche im gerichtlichen 
Mahnverfahren geltend gemacht werden, und wenn 
der Mieter Vollkaufmann oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts ist, oder keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 
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